
PRÄAMBEL

Das GADSA ist ein Ort des gemeinsamen 
Lernens und Lebens. Wir möchten, dass 
alle gerne zur Schule kommen. Uns ist da-
her wichtig, dass alle am Schulleben Be-
teiligten fair, respektvoll und in Achtung 
der Persönlichkeit und des Eigentums des 
anderen miteinander umgehen. Um dieses 
wertschätzende Miteinander zu ermögli-
chen, gelten folgende Einzelregelungen:

1. ALLGEMEINES

• Wir sind uns unserer eigenen Verant-
wortung für das Schulklima bewusst.

• Wir freuen uns über Höflichkeit und 
über einen achtsamen Umgang unter-
einander.

• Wir verpflichten uns zu einem gewalt-
freien Umgang und respektieren unser 
Gegenüber sowie fremdes Eigentum.

• Konflikte lösen wir umgehend, gemein-
sam und vorrangig im persönlichen Ge-
spräch. Mit den Klassensprecherinnen 
und -sprechern, den Eltern, den Klas-
senlehrerinnen und -lehrern, der Stu-
fenleitung, der Schulsozialarbeit sowie 
der Schulleitung stehen viele zusätzli-
che Ansprechpartner parat.

• Wir nutzen die Freiheit zur individuel-
len Kleidungswahl umsichtig und der 
Schulöffentlichkeit angemessen. Müt-
zen, Kapuzen und Caps tragen wir nur 
außerhalb des Klassenraums.

2. VERHALTEN IM KLASSENRAUM + 
      WÄHREND DES UNTERRICHTS

• Jede Schülerin und jeder Schüler hat 
Anspruch auf Lernzeit. Wir achten da-
her gemeinsam auf einen störungsfrei-
en und geordneten Unterricht.

• Wir behandeln die Einrichtung der 
Räume sowie unsere Unterrichtsmate-
rialien sorgsam.

• Wir lehnen uns nicht aus den Fenstern, 
da dies gefährlich sein kann. Wir betre-
ten keine Dächer.

• Das Essen ist während des Unterrichts 
zu unterlassen. Wir kauen im Gebäu-
de keine Kaugummis, um grobe Ver-
schmutzungen zu vermeiden.

• Wir sind gemeinsam dafür verantwort-
lich, dass die Räume sauber und or-
dentlich bleiben. Der Ordnungsdienst 
säubert und fegt den Raum zusätzlich 
und verschließt die Fenster. Die Stühle 
sind am Ende des Schultages hochzu-
stellen. 

3. VOR DEM UNTERRICHT   | 
     PAUSENREGELUNG

• Die Schülerinnen und Schüler nutzen 
die Türen zum Schulhof als Ein- und 
Ausgänge zum Schulgebäude. Der Ver-
waltungstrakt soll nicht als Durchgang 
dienen.

• Die Klassenräume sind ab 7:45 Uhr ge-
öffnet. 

• Bei schlechtem Wetter und von Okto-
ber bis März sind die Vorhalle und der 
Aufenthaltsraum ab 7:40 Uhr geöffnet.

• Zu Unterrichtsbeginn (2. Gong) sind 
alle Schülerinnen und Schüler am Platz 
und haben ihre Materialien vorbereitet. 

• Fachräume und Turnhalle dürfen nur 
betreten werden, wenn eine Lehrper-
son anwesend ist. Der Wartebereich 
für die Fachräume der Naturwissen-
schaften befindet sich vor der Glasver-
bindungstür.

• Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher informieren nach 10 Minuten 
das Sekretariat, sollte sich die Lehrerin 
oder der Lehrer verspäten.

• In den großen Pausen verlassen alle 
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe I das Gebäude und halten sich 
auf dem Schulhof oder dem Sportplatz 
auf. 

• In den Freistunden und in den Pausen 
stehen Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe (EF - Q2) die Couchecke, der 
PZ-Flur sowie der Mensa-Raum zur 
Verfügung.

• Während Regenpausen können alle 
Schülerinnen und Schüler bei geöffne-
ter Tür in den Klassenräumen bleiben. 

• Das Sekretariat ist in der 1. großen Pau-
se für die Schülerinnen und Schüler 
geöffnet. Notfälle werden immer be-
arbeitet.

• Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5-10 dürfen das Schul-
gelände während der Unterrichtszeit 
nicht verlassen.

4. VERHALTEN AUF DEM SCHUL- 
     GELÄNDE UND IM GEBÄUDE

• Wir verhalten uns auf dem Schulhof 
sowie in den Gängen umsichtig und 
verletzen und stören niemanden.

• Wir entsorgen unseren Müll verant-
wortungsbewusst und helfen mit, Ver-
unreinigungen zu vermeiden. 

• Wir verlassen die Toiletten so, wie wir 
sie selbst vorfinden wollen.

• Wir beachten die Ausleihregeln für 
Spielgeräte. Fußball spielen wir nur auf 
dem Sportplatz.

• Wir schieben unser Fahrrad über den 
Hof und schließen es im Fahrradschup-
pen oder am -ständer auf dem Hof an. 
Wir essen nicht im Fahrradschuppen.

• Für Motorräder, Mopeds und Mofas 
bestehen Parkmöglichkeiten an der 
Schweizer Allee.

• Gefährliche Gegenstände (Messer, 
Feuerwerk, Laserpointer u. ä. - ein-
schließlich Attrappen) sowie Eddings 
und Sprühdosen sind auf dem gesam-
ten Schulgelände verboten. 

• Ein Verbot besteht ebenso für Alkohol-, 
Tabak- und Drogenkonsum. 

• Das Werfen von Schneebällen birgt ein 
Verletzungsrisiko und ist zu unterlas-
sen.

• Alle Aushänge werden von der Schul-
leitung genehmigt und werden eigen-
verantwortlich wieder entfernt. Aus-
hänge am SV-Brett sind namentlich zu 
kennzeichnen.

5. MEDIENNUTZUNG

• Tablets und Notebooks sind ab Jahr-
gangsstufe 7 für Unterrichtszwecke 
prinzipiell erlaubt. Über die Nutzung 
entscheidet die Lehrperson. 

• In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 dürfen 
Smartphones nur ausgeschaltet in den 
Taschen mitgeführt werden.

• Klassenzimmer sind Lernräume. Priva-
te Smartphones dürfen daher ab der 

Jahrgangsstufe 10 nur auf dem Schul-
hof und in den Gängen genutzt werden, 
jedoch nicht in den Klassenzimmern 
und Kursräumen. Bei Verstößen wird 
das Handy vorübergehend eingesam-
melt. Eine Rückgabe erfolgt gegen 
Unterschrift nach der 6. Stunde im Se-
kretariat und bei dreimaligem Verstoß 
ausschließlich an die Erziehungsbe-
rechtigten.

• Wir respektieren die allgemeinen und 
digitalen Kommunikationsregeln: 
• Wir nutzen während des Unterricht 

nur Apps, die unmittelbar für unser 
Lernen wichtig sind.

• Wir sind für die Internetnutzung 
selbst verantwortlich, d. h. dass 
wir alle Vorschriften zum Jugend-
schutz, zum Urheberrecht und 
Strafrecht selbst einhalten müs-
sen.

• Wir fertigen keine Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen an.

• Wir respektieren unsere Werte 
auch im digitalen Raum: Gewalt, 
Pornografie und Diskriminierung 
haben bei uns keinen Platz.

• Wir achten im eigenen Interesse 
darauf, sparsam mit unseren priva-
ten Daten umzugehen.

• Wir minimieren unsere Bildschirm-
zeit, besonders in den Pausen.

• Das GADSA übernimmt keine Haftung 
für private Endgeräte. 

• Bei Klassenarbeiten und Klausuren 
sind alle elektronischen Geräte mit In-
ternetverbindung bzw. Speicherfunk-
tion (Smartphone, Tablet, Notebook, 
SmartWatch usw.) verboten, und müs-
sen auf dem Pult ausgeschaltet abge-
legt werden. Bei Zuwiderhandlung wird 
die Leistungsüberprüfung mit der Note 
ungenügend bewertet. 

• Papier und Stifte bringen wir weiterhin 
immer mit.

6. UNTERRICHTSVERSÄUMNIS  | 
      UNFÄLLE
• Bei Unterrichtsversäumnissen durch 

Krankheit oder anderen akuten Grün-
den wird das Sekretariat unmittelbar 
telefonisch von den Erziehungsberech-
tigten benachrichtigt. 

• Das Entschuldigungsformular wird am 
Folgetag in Papierform (aus Daten-
schutz- und Dokumentationsgründen) 
beim Klassenleiter- oder Oberstufen-
Team eingereicht. Volljährige Schüle-
rinnen und Schüler entschuldigen sich 
ggf. selbst.

• Wird in der Sekundarstufe II durch voll-
jährige Schülerinnen und Schüler eine 
Klausur versäumt, so ist eine ärztliche 
Schulunfähigkeitsbescheinigung vor-
zulegen. Bei versäumten Prüfungen 
(z.B. ZP10, Abiturprüfungen) ist die 
Vorlage einer Schulunfähigkeitsbe-
scheinigung zwingend erforderlich.

• Anträge auf Beurlaubung sind jeweils 
rechtzeitig an die Klassenleitung oder 
das Jahrgangsstufenteam zu richten. 
Beurlaubungen direkt vor- oder nach 
den Ferien sowie für Brückentage kön-
nen nur von der Schulleitung geneh-
migt werden. Der Antrag wird auch hier 
bei der Klassenleitung oder dem Jahr-
gangsstufenteam eingereicht.

• Unfälle und sonstige Vorkommnisse, 
die sich auf dem direkten Schulweg 
oder auf dem Schulgelände ereignen 
und einen Arztbesuch erfordern, sind 
direkt im Sekretariat zu melden.

Ausnahmeregelungen können jeweils von 
der Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern 
sowie dem Hausmeister-Team getroffen 
werden. Es gilt außerdem das Schulgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Diese Hausordnung hängt in jedem Klas-
senraum und wird allen Schülern und 
Schülerinnen bekannt gegeben. Die Kennt-
nisnahme wird per Unterschrift zu Beginn 
eines jeden Schuljahres bestätigt.

Wir freuen uns über eine schöne gemein-
same Zeit am GADSA!
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